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* 1 Produkt- und Firmenbezeichnung

· Angaben zum Produkt

· Handelsname: PANDOMO LQ - Liquid ocker, terra cotta
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Ätzmittel

· Hersteller/Lieferant:
ARDEX GMBH
Postfach 6120
D-58430 Witten-Annen
Tel.: 02302/664-0
Fax:  02302/664-355

· Auskunftgebender Bereich: QSU
· Notfallauskunft: 02302 / 664-0

* 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

· Chemische Charakterisierung: Wässeriges Gemisch aus Salzsäure und Metallsalzen

· Chemische Charakterisierung
· Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
· Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7782-63-0 Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat Xn; R 22-41 2,5-10%
CAS: 7773-01-5
EINECS:  231-869-6

Mangandichlorid Xn; R 22 2,5-10%

CAS: 7647-01-0
EINECS:  231-595-7

Salzsäure C; R 34-37 < 2,5%

· zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

* 3 Mögliche Gefahren

· Gefahrenbezeichnung:

C Ätzend

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
R 34 Verursacht Verätzungen.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch er-gänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

· nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
· nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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· nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

* 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Geeignete Löschmittel: nicht entflammbar, auf Wasserbasis
· Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich.
· Umweltschutzmaßnahmen: Mit viel Wasser verdünnen.
· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

* 7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang: Behälter dicht geschlossen halten.
· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter: Frostfrei lagern.
· Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
· Lagerklasse: 8 
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

* 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

7647-01-0 Salzsäure (< 2,5%)
MAK 8 mg/m³

Y; DFG, EU
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Berührung mit den Augen vermeiden.

· Atemschutz: nicht erforderlich.
· Handschutz:

Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.

· Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

Form: flüssig
Farbe: verschieden, je nach Einfärbung
Geruch: reizend

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 109°C

· Flammpunkt: Nicht anwendbar

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Dichte bei 20°C: 1,1 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollständig mischbar

· pH-Wert bei 20°C: 1 

* 10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

· Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* 11 Angaben zur Toxikologie

· Akute Toxizität:
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Keine Reizwirkung
· am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
· Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für
Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

* 12 Angaben zur Ökologie

· Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

* 13 Hinweise zur Entsorgung

· Produkt:
· Empfehlung:

(Fortsetzung auf Seite 4)
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· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* 14 Angaben zum Transport

· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: 8 Ätzende Stoffe
· UN-Nummer: 1789
· Bezeichnung des Gutes: Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure)

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

· IMDG/GGVSee-Klasse: 8 
· Seite: 9028
· UN-Nummer: 1789
· Verpackungsgruppe: III
· MFAG: - 
· Marine pollutant: nein

Ja
· Richtiger technischer Name: Hydrochloric acid

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

· ICAO/IATA-Klasse: 8 
· UN/ID-Nummer: 1789
· Verpackungsgruppe: III
· Richtiger technischer Name: Hydrochloric acid

* 15 Vorschriften

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekenn-zeichnet.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
C Ätzend

· R-Sätze:
34 Verursacht Verätzungen.

· S-Sätze:
20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz

tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.

* 16 Sonstige Angaben:
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kennnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Relevante R-Sätze
22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
34 Verursacht Verätzungen.
37 Reizt die Atmungsorgane.
41 Gefahr ernster Augenschäden.

· Datenblatt ausstellender Bereich: QSU
· Ansprechpartner: Hr. Matthey
· * Daten gegenüber der Vorversion geändert   
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